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Kapitel I
Befreiung von den Eingangsabgaben

Abschnitt I
Übersiedlungsgut von natürlichen Personen, 

die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in das Zollgebiet verlegen

§ 2

Von den Eingangsabgaben befreit ist vorbehaltlich der §§ 3 bis 10 
das Übersiedlungsgut natürlicher Personen, die ihren gewöhnlichen 
Wohnsitz in das Zollgebiet verlegen.

§3
Die Befreiung gilt nur für Übersiedlungsgut, das

a) außer in umständehalber gerechtfertigten Sonderfällen dem 
Beteiligten gehört und, falls es sich um nicht verbrauchbare 
Waren handelt, von ihm an seinem früheren gewöhnlichen 
Wohnsitz mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt der 
Aufgabe seines gewöhnlichen Wohnsitzes in dem Herkunftsland 
benutzt worden ist;

b) am neuen gewöhnlichen Wohnsitz zu den gleichen Zwecken 
benutzt werden soll.

Die Befreiung kann ferner davon abhängig gemacht werden, daß die 
normalerweise auf diese Gegenstände anwendbaren Zölle und/oder 
Steuern im Ursprungs- oder Herkunftsland entrichtet worden sind.

§4
Die Befreiung kann nur Personen gewährt werden, die ihren 

gewöhnlichen Wohnsitz mindestens zwölf aufeinanderfolgende Mo
nate außerhalb des Zollgebiets gehabt haben.
Die zuständigen Behörden können jedoch Ausnahmen von der in 
Satz 1 genannten Regel zulassen, wenn der Beteiligte nachweist, daß 
er die Absicht hatte, mindestens zwölf Monate außerhalb des 
Zollgebiets zu verbleiben.

§5
Von der Befreiung sind ausgeschlossen:

a) alkoholische Erzeugnisse,
b) Tabak und Tabakwaren,
c) Nutzfahrz'euge,
d) gewerblich genutzte' Gegenstände, außer tragbaren Instrumen

ten und Geräten für handwerkliche oder freiberufliche Tätigkei
ten.

§ 6

Außer in Ausnahmefällen wird die Befreiung nur für Übersied
lungsgut gewährt, das von dem Beteiligten innerhalb von zwölf 
Monaten nach der Begründung seines gewöhnlichen Wohnsitzes im 
Zollgebiet zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
angemeldet wird.
Das Übersiedlungsgut kann innerhalb der in Satz 1 genannten Frist in 
mehreren Teilsendungen in den zollrechtlieh freien Verkehr überge
führt werden.

§ 7
(1) Vor Ablauf einer Frist von zwölf Monaten nach Annahme des 

Antrags auf Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr darf das 
unter Befreiung von den Eingangsabgaben eingeführte Übersied
lungsgut ohne vorherige Unterrichtung der zuständigen Behörden 
weder verliehen, verpfändet, vermietet, veräußert noch überlassen 
werden.

(2) Bei Verleih, Verpfändung, Vermietung, Veräußerung oder 
Überlassung vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist werden die 
Eingangsabgaben auf die betreffenden Waren nach den zum Zeit
punkt des Verleihs, der Verpfändung, der Vermietung, der Veräuße
rung oder Überlassung geltenden Sätzen und nach der Beschaffenheit

und dem Zollwert erhoben, die von den zuständigen Behörden zu 
diesem Zeitpunkt festgestellt oder anerkannt werden.

§ 8

(1) Abweichend von § 6 Satz 1 kann die Befreiung jedoch für vor 
Begründung des gewöhnlichen Wohnsitzes durch den Beteiligten im 
Zollgebiet zur Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr angemel
detes Übersiedlungsgut genehmigt werden, sofern dieser sich ver
pflichtet, seinen gewöhnlichen Wohnsitz tatsächlich innerhalb von 
sechs Monaten dort zu begründen. Gleichzeitig mit dieser Verpflich
tung wird eine Sicherheit geleistet, deren Art und Höhe von den 
zuständigen Behörden bestimmt wird.

(2) Bei Inanspruchnahme des Absatzes 1 beginnt die Frist nach § 3 
Buchstabe а zu dem Zeitpunkt der Einfuhr des Übersiedlungsguts in 
das Zollgebiet.

§9

(1) Verläßt der Beteiligte das Land, in dem er seinen gewöhnlichen 
Wohnsitz hatte, aufgrund beruflicher Verpflichtungen ohne gleichzei
tige Begründung des gewöhnlichen Wohnsitzes im Zollgebiet, jedoch 
in der Absicht, ihn in der Folge dort zu begründen, so können die 
zuständigen Behörden das vom Beteiligten zu diesem Zweck in das 
Zollgebiet eingeführte Übersiedlungsgut von den Eingangsabgaben 
befreien.

(2) Die Befreiung von den Eingangsabgaben für das in Absatz 1 
genannte Übersiedlungsgut wird nach Maßgabe der §§ 2 bis 7 
gewährt, wobei
a) die Fristen nach § 3 Buchstabe а und § 6 Satz 1 zu dem 

Zeitpunkt beginnen, an dem das Übersiedlungsgut in das 
Zollgebiet eingeführt wird;

b) die Frist nach § 7 Absatz 1 zu dem Zeitpunkt beginnt, an dem 
der Beteiligte seinen gewöhnlichen Wohnsitz tatsächlich in das 
Zollgebiet verlegt.

(3) Die Befreiung von den Eingangsabgaben unterliegt ferner der 
Bedingung, daß der Beteiligte sich verpflichtet, seinen gewöhnlichen 
Wohnsitz im Zollgebiet innerhalb eines Zeitraums zu begründen, der 
von den zuständigen Behörden nach Maßgabe der Umstände 
festzulegen ist. ln Verbindung mit dieser Verpflichtung können die 
zuständigen Behörden eine Sicherheit verlangen, deren Art und Höhe 
sie bestimmen.

§ 10

Die zuständigen Behörden können Abweichungen von § 3 Buchsta
ben а und b, § 5 Buchstaben c und d sowie § 7 vorsehen, wenn eine 
Person ihren gewöhnlichen Wohnsitz aufgrund außergewöhnlicher 
politischer Umstände in das Zollgebiet verlegt.

Abschnitt II 
Heiratsgut

§11
(1) Von den Eingangsabgaben befreit sind vorbehaltlich der §§ 12 

bis 15 Aussteuer und Hausrat, auch neu, einer Person, die ihren 
gewöhnlichen Wohnsitz aus Anlaß ihrer Eheschließung in das 
Zollgebiet verlegt.

(2) Unter denselben Voraussetzungen sind von den Eingangsabga
ben auch die üblicherweise aus Anlaß einer Eheschließung überreich
ten Geschenke befreit, die eine Person, die die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllt, von Personen mit gewöhnlichem Wohnsitz 
außerhalb des Zollgebiets erhält. Die Befreiung ist jedoch davon 
abhängig, daß der Wert jeden Geschenkes 2 000 DM nicht übersteigt.

§ 12

Die Befreiung von Eingangsabgaben nach § 11 wird nur Personen 
gewährt, die


